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A) Zeichenerklärung für die planlichen

Festsetzungen (gem. Anlage zur PlanZV)

1. Art der baulichen Nutzung

1.1. SO Klinik Schönsicht

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO

Zulässig sind: Kur-, Reha-, Kinder- und Jugendklinik mit zugehörigen

Einrichtungen (z.B. Bettenhäuser, Kindergarten, Kindertageseinrichtung,

betriebsinterne Gastronomie, Sport- und Spielplätze etc.), Wäscherei,

Verwaltungseinrichtungen, Therapie- und Schulungseinrichtungen, techn.

Anlagen zur Gebietsversorgung und darüber hinaus.

1.1.1. SO 1: Bestandsgebäude mit Ergänzungen

1.1.2. SO 2: Neubauten

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1. Zulässige überbaubare Grundfläche

zu 1.1.1 GR 4.000 m² (bei Gesamtfläche 11.082 m²)

2.2. Zulässige überbaubare Grundfläche

zu 1.1.2. GR 2.800 m² (Bei Gesamtfläche 8.232 m²)

2.3. Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

2.3.1 zu 1.1.1 III

2.3.2 zu 1.1.2. III (gem. § 21a Abs. 1 BauNVO

ohne Garagengeschosse)

3. Bauweise, Baulinie, Baugrenzen

3.1. offene Bauweise

3.2. Baugrenze

4. Verkehrsflächen

4.1. öffentliche Straße

4.2. Straßenbegrenzungslinie

4.3. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 

verkehrsberuhigter Bereich

4.4. Ein- und Ausfahrt Tiefgarage

4.5. Befestigte betriebsinterne Verkehrs- und Nutzfläche

4.6. Fußwege

5. Flächen für Versorgungsanlagen

5.1. Versorgungsanlage Elektrizität (Trafo)

6. Sonstige Planzeichen

6.1. Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen und

Carports

6.2. Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen

und deren Zufahrten

6.3. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

6.4. Baumfallgrenze (sh. textl. Festsetzung 0.8)
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat Bischofswiesen hat in seiner Sitzung am 24.01.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht"

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 29.08.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Entwurf des

Bebauungsplans „SO Klinik Schönsicht“ i. d. F. vom 18.07.2023  hat in der Zeit vom 30.08.2023 bis 04.10.2023 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Entwurf des

Bebauungsplans „SO Klinik Schönsicht“  i. d. F. vom 18.07.2023 hat in der Zeit vom 21.08.2023 bis 29.09.2023 stattgefunden.

4. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.11.2023 und 19.12.2023 die dazu eingegangenen Stellungnahmen abgewogen und den

Entwurf des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" i.d.F.v. 19.12.2023 gebilligt.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" mit der Begründung i. d. F. vom 19.12.2023 wurden die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.12.2023 bis 30.01.2024 beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" mit der Begründung i. d. F. vom 19.12.2023 wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in

der Zeit vom 28.12.2023 bis 30.01.2024 öffentlich ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden am 20.12.2023 ortsüblich bekannt

gemacht.

7. Die Gemeinde Bischofswiesen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom …………. den Bebauungsplan "SO Klinik Schönsicht" mit der

Begründung i. d. F. vom …………… als Satzung beschlossen.

8.  Ausgefertigt: Bischofswiesen, den .............................

    Thomas Weber

           1. Bürgermeister

9. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "SO Klinik Schönsicht" wurde am gemäß § 10 Abs. 3 HS2 BauGB ortsüblich bekannt

gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns

Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die

Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Bischofswiesen, den .............................

    Thomas Weber

           1. Bürgermeister

PLANLICHE HINWEISE

NACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN

öffentlicher Feld- und Waldweg (öFW)

Grundstücksgrenzen innerhalb der Parzellen

bestehende Gebäude

Grenze Landschaftsschutzgebiet BGL 12

"Rostwald/Stanggaß"

Höhenlinien URGELÄNDE (1m-Schritte)

bestehender Sportplatz

bestehender Wald

Trinkwasserhauptleitungen mit Schutzstreifen

(Markt Berchtesgaden) - sh. C) Nr. 8

V

V

N

BP  "SO Klinik Schönsicht" M 1:1000

SO 1

SO 2

WH max
12,50 m

III
max.

GR 2.800 m²

SD,PD o

SO 2

1981/7

7. Grünordnung

7.1. Spielplatz

7.2. Spiel- und Sportbereich

7.3. Erhaltung Bäume

7.4. Anpflanzung Bäume (exakter Standort

abhängig von Sparten)

7.5. private Grünflächen

7.6. Wiese überstellt mit fruchttragenden

Einzelbäumen

7.7. Pflanzung von Bäumen und Sträuchern

7.8. Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft mit folgenden

Bindungen:

7.8.1. Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

7.8.2. Pflanzung Feldgehölz

7.8.3. Pflanzung mesophile Gebüsche und Hecken

7.8.4. Pflanzung Gebüsche und Hecken südexponiert;

hoher Anteil von Randbereichen durch starke

Buchtungen, entlang Südseite artenreiche Säume

7.8.5. extensive Wiese mit Mähmanagement

7.8.6. Flächen für Niederschlagswasserrückhaltung:

Feucht- und Nasswiese

7.9. Fassadenbegrünung

7.10. Kaltluftzone freihalten

WH max
10,50 m

III
max.

GR 4.000 m²

SD,PD o

SO 1

B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

0.1. Gestaltung der baulichen Anlagen:

Die genaue Geländeneigung sowie die Geländehöhen des Urgeländes und des geplanten Geländes an den Gebäudeecken und an der Straße

in Bezug zum Erdgeschoß sind jeweils im Grundriss, Schnitt und in den Ansichten bis zur Grundstücksgrenze darzustellen.

Für Hauptgebäude ist eine Abstandsfläche von 0,3 H einzuhalten, mindestens jedoch 3,00 m (abweichende Abstandsflächen gem. Art. 6 Abs. 5

Satz 2 BayBO).

0.1.1. Hauptgebäude SO 1

0.1.1.1. Gebäudetyp UG + II + DG

Firstrichtung Parallel zur Längsseite des Gebäudes

Dachform und -neigung Satteldach (SD) 12 - 35°      Pultdach (PD) 8 - 15°

Dachdeckung Pfannen, Rottöne oder anthrazit, Blechbahnendeckung

Dachgauben zulässig ab 25° Dachneigung, als stehende Giebelgaupe oder Schleppgaupe ohne  Dachüberstand

Wandhöhe max. 11 m

Def. Wandhöhe: OK Urgelände bis gedachter Schnittpunkt Wand mit der Dachoberfläche, an  der traufseitigen Außenwand gemessen

0.1.1.2. Gebäudetyp II + DG

Firstrichtung Parallel zur Längsseite des Gebäudes

Dachform und -neigung Satteldach 12 - 35°      

Dachdeckung Pfannen, Rottöne oder anthrazit, Blechbahnendeckung

Dachgauben unzulässig

Wandhöhe max. 6,75 m

Def. Wandhöhe: OK Urgelände bis gedachter Schnittpunkt Wand mit der Dachoberfläche, an der traufseitigen Außenwand gemessen

0.1.2. Hauptgebäude SO 2

0.1.2.1. Gebäudetyp UG + III

Firstrichtung Parallel zur Längsseite des Gebäudes

Dachform und -neigung Satteldach (SD) 12 - 35°      Pultdach (PD) 8 - 15°

Dachdeckung Pfannen, Rottöne oder anthrazit, Blechbahnendeckung

Dachgauben unzulässig

Wandhöhe max. 14,00 m  (Aufgrund der berglandtypischen Topographie kann in Teilbereichen  

ausnahmsweise eine Wandhöhe bis max. 17 m zugelassen werden.)

Def. Wandhöhe: OK Urgelände bis gedachter Schnittpunkt Wand mit der Dachoberfläche, an der traufseitigen Außenwand gemessen

0.1.3. Nebengebäude (SO 1 und SO 2)

Für Garagen, Carports und sonstige Nebengebäude ist eine Abstandsfläche von 0,3 H einzuhalten, mindestens jedoch 1,00 m (abweichende

Abstandsflächen gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO).

0.1.3.1. Nebengebäude

Dachform u. -neigung Satteldach 12 - 35°      Pultdach 8 - 15°       Flachdach als Gründach bis 7°

Wandhöhe talseits  max. 6,50 m

0.1.3.2. Garagen und Carports

Mindestabstand zur öffentl. Verkehrsfläche Garagen: 5 m, Carports: 3 m (jeweils an der Einfahrtsseite)

Dachform u. -neigung Satteldach 12 - 35°      Pultdach 8 - 15°       Flachdach als Gründach bis 7°

Wandhöhe auf der Seite der Einfahrt max. 3,50 m ab Urgelände bis gedachter Schnittpunkt 

Außenwand m. d. Dachhaut.  Bei Hangbauweise können die Garagen in das UG integriert werden

(Tiefgaragen).

0.1.3.3. Stellplätze Nicht überdachte Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der Baufenster sowie in den dafür vorgesehenen

Flächen zulässig. Die Stellplatzanzahl richtet sich nach der Anlage 1 zur Stellplatzsatzung der Gemeinde 

Bischofswiesen.

0.1.4. Einfriedungen

0.1.4.1 Zaunhöhe: Zur Straße max. 1,0 m, zwischen den Gebäuden max. 1,20 m

0.1.4.2. Zaunart: Geschlossene Mauern oder Gabionen sind unzulässig. Zur Erhaltung der Durchlässigkeit für  Kleintiere ist zwischen

Zaununterkante und Boden ein Abstand von 10 cm einzuhalten.

0.1.5. Stützwände

0.1.5.1. Höhe: Stützwände sind auch außerhalb des Baufensters mit einer max. Höhe von 3,5 m über Urgelände zulässig. Bautechnisch

notwendige Stützwände (z.B. bei Tiefgaragenabfahrt) dürfen das Höchstmaß um bis zu 100 % überschreiten.

0.1.5.2.  Abstandsflächen:

Für Stützwände gelten die Abstandsflächenregelungen des Art. 6 BayBO. Notwendige Absturzsicherungen werden hierbei

nicht angerechnet, sofern es sich nicht um flächig  wirkende, geschlossene Elemente handelt.

0.1.5.3. Gestaltung: Stützmauern sind - je nach Höhe und statischem Erfordernis als Trockenmauer (aus lokalem oder regionalem Material:

Dolomit, Kalkstein) oder als Gabionenmauer (Füllung mit entspr. Material - Naturstein Dolomit, Kalkstein) auszuführen. 

Stützmauern, die im direkten Bezug zu Gebäuden stehen können als Betonmauern ausgeführt werden.

0.2. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft

0.2.1 Erhalt von Vegetation

0.2.1.1 Erhalt von Einzelbäumen

Wertvolle Einzelbäume sind zu erhalten. Zum Schutz der Bäume ist während der Baumaßnahmen eine ökologische Baubegleitung

zu beauftragen.

0.2.1.2 Erhalt der östlichen Bestandhecke

Die bestehende Baum- und Strauchhecke einschl. Unterwuchs/Krautschicht ist zu erhalten und ökologisch weiterzuentwickeln.

Müssen im Zuge von Pflegemaßnahmen Bäume oder Sträucher gefällt werden, sind sie zu ersetzten. Dabei sind die nicht

standortgerechten Arten durch Arten der Pflanzliste Nr. 1 im Anhang 10.6. zur Begründung zu ersetzen.

0.2.2. Neuanlage Feldgehölze, Mesophile Gebüsche und Hecken, Gebüsche und Hecken mit Staudensaum:

Mindestpflanzqualitäten: Bäume:  3 x v  ,m. B., Stammumfang 12-14 oder verpfl. Heister 150-200

Sträucher: 2x v, 60-100 und 2 x v ,100-150

Die Neupflanzungen sind ausschließlich mit autochthonem Pflanzenmaterial, zertifiziert nach EAB - Herkunftsregion 6.2,

auszuführen. Pflanzabstand max. 1,50 x 1,50 m, (Ausnahme: beim Feldgehölz mit Pflanzabstand 1,0 x 1,0 m)

Artenauswahl für Feldgehölze und Hecken sh. Anhang 10.6. zur Begründung (Pflanzliste Nr. 1)

Alle Gehölzpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall in der kommenden Pflanzzeit gleichartig

und gleichwertig mit Arten aus der Pflanzliste Nr. 1 zu ersetzen.

Die Gebüsche und Hecken, die angrenzend an die östliche Bestandshecke gepflanzt werden, sollen starke Ausbuchtungen

erhalten, damit ökologisch wertvolle Randzonen entstehen. In den südlich orientierten Randzonen sind artenreiche Säume und

Staudenfluren anzulegen und zu entwickeln.

Artenauswahl für die Säume sh. Anhang 10.6. zur Begründung (Pflanzliste Nr. 6: Ansaat Saum- und Staudenflur, trockenwarmer

Standort).

0.2.3. Wiesenflächen, mäßig extensiv genutztes artenreiches Grünland:

Die Neuansaat der Wiesenflächen ist mittels einer Initialbegrünung durch Übertragung von Saatgut von geeigneten Spenderflächen

aus der Umgebung vorzunehmen. Artenzusammensetzung sh. Anhang 10.6. zur Begründung (Pflanzliste Nr. 4: Ansaaten extensive

Wiese, Glatthaferwiese).

Pflege nach der Fertigstellungspflege: zweischürig mit Mähgutabfuhr, 1. Schnitt nicht vor 15. Juni, 2. Schnitt:  Ende Sept. bis Mitte

Oktober, keine Düngung, keine Mulchmahd.

0.2.4. Feucht- und Nasswiese:

Ansaat und Entwicklung zu einer mäßig artenreichen seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiese. Die Ansaat ist mittels

einer Initialbegrünung durch Übertragung von Saat- oder Pflanzgut von geeigneten Spenderflächen in der Umgebung auszuführen.

Artenzusammensetzung sh. Anhang 10.6. zur Begründung (Pflanzliste Nr. 5: Ansaat seggen- und binsenreiche Nasswiese).

Pflege: Schnitt alle 2 Jahre in wechselnden Abschnitten mit Mähgutabfuhr, Schnitt nicht vor 15. Juni, keine Düngung, keine

Mulchmahd, jährliche Neophytenkontrolle

0.2.5. Wiese überstellt mit fruchtragenden Einzelbäumen:  Mindestpflanzqualität: Hochstamm, Halbstamm 3 x v mB, StU 12-14

Pro 100 m² Wiese ist ein Baum zu pflanzen,

Artenauswahl sh. Anhang 10.6. zur Begründung (Pflanzliste Nr. 2: Wiese mit obsttragenden Einzelbäumen)

0.2.6. Einzelbaumpflanzung         Mindestpflanzqualität: 3 x v mB, StU 18-20

Unter zu pflanzenden Bäumen ist, je nach Nutzung, wassergebundene Decke, naturnahe Untersaat oder Wiesenfläche vorzusehen.

In Bereich von Verkehrs- und Wegeflächen ist eine offene Baumscheibe zu bevorzugen, Baumgitter von mind. D 1,5 m nur im stark

frequentierten Laufbereich

Artenauswahl sh. Anhang 10.6. zur Begründung (Pflanzliste Nr. 1: Pflanzung Einzelbäume, etc)

0.2.7. Bauwerksbegrünung

0.2.7.1 Fassaden- und Mauerbegrünung

Entlang der Gebäude im südlichen Baufeld sind 90 lfm mit Kletterpflanzen oder Spalierobst zu begrünen. Artenauswahl für

Kletterpflanzen s. Anhang 10.6 zur Begründung (Pflanzliste Nr. 3: Fassadenbegrünung). Mauern sind ebenfalls möglichst mit

Kletterpflanzen zu begrünen.

0.2.7.2 Dachbegrünung/Begrünung unterbauter Flächen:

Extensive Begrünung: Flachdächer sind extensiv zu begrünen, der Substrataufbau muss mind. 15 cm sein. Eine Beregnung mit

Brauchwasser bzw. Wasserspeichermöglichkeiten sollte vorgesehen werden.

Intensive Begrünung: Unterbaute Flächen sind in den, nicht mit Gebäuden überbauten Bereichen, intensiv zu begrünen,

Substrataufbau mind. 60 cm.

Eine Beregnung mit Brauchwasser bzw. Wasserspeichermöglichkeiten sollte bei beiden Begrünungsarten vorgesehen werden.

PV- Nutzung auf Flachdächern ist möglichst mit einer Extensivbegrünung zu kombinieren.

0.2.8. Pflanzlisten (sh. Anhang 10.6 zur Begründung):

Aus den Pflanzlisten sind 80 % der zu pflanzenden Gehölze auszuwählen. 20 % dürfen aus anderen Arten bestehen. Bei der

Pflanzenauswahl ist darauf zu achten, dass keine hochallergenen Pflanzen bzw. giftige Pflanzen im direkten Umfeld der

Patientinnen und Patienten gepflanzt werden.

0.2.9 Maßnahmen zum Artenschutz und zur Förderung der Lebensräume für Tiere:

0.2.9.1. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

Auf die Ergebnisse der beiden durchgeführten saP (sh. Anlage 10.4.1. und 10.4.2 zur Begründung) wird verwiesen.

0.2.9.2. Umweltbaubegleitung

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten und Biotope wird für dessen Belange in den Bauphasen für die

jeweilig betroffene Fläche und deren Umfeld eine Person mit der Umweltbaubegleitung beauftragt, diese wird der UNB rechtzeitig

benannt.

0.2.9.3. Maßnahmen für Fledermäuse

Für Fledermäuse sind verschiedene Kastentypen in die Gebäude und Freiraum zu integrieren:

Spaltenkästen: mind. 3 Stck.

Höhlenkästen: mind. 3 Stck.

0.2.9.4. Maßnahmen für Vögel

Für Vögel sind Nistkästen mit folgenden Einflugöffnungen in den Außssenanlagen aufzustellen:

Einflugöffnung: 26 mm Lochdurchmesser für Kleinvogelarten: mind. 5 Stck.

Einflugöffnung: 35+ mm Lochdurchmesser für Kleinvogelarten: mind. 5 Stck.

Die Aufstell- und Einbauorte sind mit einem Zoologen abzustimmen.

0.2.9.5 Außenbeleuchtung:

Die Beleuchtung ist auf ein minimal notwendiges Maß zu reduzieren.

Die Beleuchtung von Fassaden und Außenanlagen unter Verwendung von Leuchtmitteln mit warmweißen LED-Lampen mit einer

Farbtemperatur von 1800 bis max. 2400 Kelvin und mit möglichst niedrigen Lichtmasten mit „Full Cut-Off-Leuchten“ (nachweislich keine

Abstrahlung nach oben oder über die Horizontale) auszuführen. Solarleuchten sind zu bevorzugen.

Wegen der Wärmeentwicklung und der direkten Gefahr für Insekten dürfen nur voll abgeschlossene Lampengehäuse ohne Fallenwirkung

verwendet werden, deren Oberfläche sich nicht auf mehr als 60°C aufheizt.

Die Beleuchtung ist an Bedarfszeiten (Geschäfts-, Arbeitszeit) anzupassen. Nach Beendigung der Nutzung muss die Beleuchtung um mind.

70% gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden. Optimal eingestellte Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhren sind zu verwenden.

0.2.10 Externe Ausgleichsfläche

Da der erforderliche Ausgleich nicht komplett im Geltungsbereich des Bebauungsplans erfolgen kann, wird eine externe Ausgleichsfläche in
der Gemeinde  Piding,  Gemarkung  Piding  099941, Flurnummer  1615 hergestellt (sh. Teil 2 von 3: externer Ausgleich).

0.3. Versiegelung und Umgang mit  Oberflächenwasser:

0.3.1. Versiegelung:

Befestigte, komplett versiegelte Flächen sind auf das Notwendige zu beschränken (z.B. Fußwege für barrierefreie Erschließung). Die
Befestigung untergeordneter betriebsinternern Zufahrten und Stellplätze sowie aller weiteren befestigten Flächen hat wasserdurchlässig zu
erfolgen.

0.3.2. Umgang mit Oberflächenwasser/Starkregenniederschläge:

Da sich die Klink Schönsicht im stark geneigten Gelände befindet, ist bei Starkregen mit flächenhaftem Abfluss zu rechnen. Um Schäden an
eigenen Gebäuden und an Unterliegern möglichst zu vermeiden, muss für alle Baumaßnahmen, die einer Genehmigung unterliegen, im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens ein Überflutungsnachweis durchgeführt werden.
Südlich der großen Wiese bzw. nördlich der Zwingerstrasse ist ein naturnah gestaltetes Wasserrückhalte- und Versickerungsbecken
anzulegen. Oberhalb von Mauern sind prinzipiell offene Mulden anzulegen, damit das abfließende Wasser etwas zurückgehalten und die
Fließrichtung gesteuert wird.

Bei der Entwässerung von von Dächern und Belagsflächen ist in folgender Reihenfolge vorzugehen:

a) wo immer möglich direkte Versickerung

b) Sammlung in Zisternen und Rückführung in natürlichen Kreislauf: Beregnung

c) Sammlung in Zisternen und Verwendung als Brauchwasser: Brunnen, Spielplatz,...

Nicht genutztes Regenwasser ist zu versickern. Notüberläufe sollen, sofern vorhanden an den RW Kanal angeschlossen werden. Bei nicht

sickerfähigem Untergrund ist an den Regenwasserkanal anzuschließen.

0.4. Vorsorgender Bodenschutz:

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterböden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor
Verdichtung zu schützen und möglichst wieder seiner/ihrer Nutzung zuzuführen. Es wird eine max. Haufwerkshöhe von 2 m für
Oberboden (DIN 18915) und maximal 3 m für Unterboden und Untergrund empfohlen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren
werden und sind zum Schutz vor Erosion mit einer Zwischenansaat (z.B. Weidelgras, Leguminosen) anzusäen. Hierfür ist ausschließlich

heimisches Saatgut zu verwenden.

0.5. Baumfallzone:

Baumfallzone: Bei Neu- und Um- bzw. Anbauten innerhalb der Baumfallzone sind geeignete statische Maßnahmen zu ergreifen, um
die Einsturzgefahr durch Baumfall zu minimieren. Ein Nachweis darüber ist mit dem Bauantrag vorzulegen. Die Bemessung der
Baumfallzone bezieht sich auf den tatsächlich vorhandenen Waldrand und umfasst (von dort aus) immer eine Gesamtbreite von 40 m.

0.6. Lärmschutz

Hinsichtlich des Lärmschutzes sind dabei die Bestimmungen der sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26.08.1998 in der aktuellen Fassung vom

01.06.2017 einzuhalten. Dabei dürfen die Beurteilungspegel durch den Anlagenbetrieb einschließlich Geräusche aus Vorbelastung

(zusammen mit Lärmbeiträgen anderer Anlagen und durch Liefer-, Lade- und Fahrverkehr in der Summe der Lärmvor- und

Zusatzbelastung) die nach Nr. 6.1 der TA Lärm festgesetzten Immissionsrichtwerte in der unmittelbar anliegenden Nachbarschaft nicht

überschreiten.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen nach dem sog. Spitzenpegelkriterium die zulässigen Immissionsrichtwerte am Tage um nicht

mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Tagzeit von

06:00 bis 22:00 Uhr und auf die Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass  die im Gutachten verwendeten DIN-Vorschriften im Rathaus eingesehen werden können.

C) HINWEISE

1. Müllentsorgung

Bei der Planung der einzelnen Gebäude sind die Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung des ZAS zu beachten, insbesondere die Ausweisung

von ausreichend Stellplätzen für die Abfallbehälter des praktizierten 3-Tonnen-Holsystems. Diese sind in den Flächen des Planzeichens 4.5

enthalten.

2. Landwirtschaftliche Immissionen

Das Plangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Die daraus resultierenden Immissionen (bspw. Geruch, Geräusche, Arbeit am

Wochenende usw.) sind zu dulden.

3. Denkmalschutz

Eventuell beim Bau zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

Auf Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG wird ausdrücklich hingewiesen.

4. Versorgungseinrichtungen der Bayernwerk Netz GmbH

Im überplanten Bereich befinden sich unterirdische technische Versorgungseinrichtungen (Kabel). Die Trassen (0,5 m rechts und links der Achse)

sind grundsätzlich von Bepflanzung freizuhalten. Sind die erforderlichen Pflanzabstände (z.B. Bäume mind. 2,5 m zur Trassenachse) nicht

einzuhalten, sind in Abstimmung mit dem Versorgungsträger geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen.

Zur Koordinierung von Neuverlegungen ist dem Versorgungsträger Beginn und Anlauf von Erschließungsmaßnahmen frühzeitig (mind. 3 Monate)

schriftlich mitzuteilen. Die Merkblätter "Schutz der Verteilungsanlagen" und "Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und

Freileitungen" sind zu beachten.

5. Löschwasserversorgung

Bei der Bemessung der Löschwasserversorgunganlage ist das Arbeitsblatt W 405 des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches),

Tabelle 1,  anzuwenden. Die Abstände der Hydranten richten sich nach der Empfehlung der AGBF (Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und

Leiter der Berufsfeuerwehren).

6. Brandschutz

Da die örtliche zuständige Feuerwehr Bischofswiesen das Plangebiet nicht innerhalb der 10-minütigen Hilfsfrist gemäß der
Vollzugsbekanntmachung 1.2 zu Art. 1 „Aufgaben der Gemeinden“ des Bayerischen Feuerwehrgesetzes erreichen kann, gilt im Rahmen der
Brandschutzplanung (Objektplanung) ein erhöhter Sicherheitsstandard. Details dazu sind im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigung mit den
zuständigen Behörden zu klären.

7. Altlasten

Treten aufgrund von Bodenuntersuchungen oder während der Baumaßnahmen Bodenauffälligkeiten auf, welche auf eine Altlast o.ä. hinweisen, ist

das Landratsamt Berchtesgadener Land oder das Wasserwirtschaftsamt Traunstein umgehend zu verständigen.

8. Trinkwasserhauptleitung mit Schutzstreifen (Markt Berchtesgaden)

Die nachrichtlich dargestellten Trinkwasserhauptleitungen dürfen nicht überbaut werden. Beidseitig der HL ist jeweils ein Schutzstreifen von 3,0 m

Breite vorzusehen. Die Regelüberdeckung der Leitungen beträgt 1,50 m; diese darf weder über- noch unterschritten werden. Unvermeidbare Bau-

und Abgrabungsarbeiten und zugehörige Schutzmaßnahmen sind frühzeitig vorab mit dem Markt Berchtesgaden abzustimmen.
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